4. JUNI 2023 - Gesetz zur Abänderung des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung hinsichtlich der Entschädigungs- und Mutterschaftsversicherung


(Belgisches Staatsblatt vom 19. September 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT


4. JUNI 2023 - Gesetz zur Abänderung des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung hinsichtlich der Entschädigungs- und Mutterschaftsversicherung


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Einleitende Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Ausübung einer Tätigkeit im Rahmen der nicht direkt zugänglichen Pflege und Unterstützung für Menschen mit einer Behinderung am ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit


Art. 2 - In Artikel 100 § 1 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 17. März 2022, wird zwischen Absatz 3 und Absatz 4 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Eine Tätigkeit im Rahmen nicht direkt zugänglicher Pflege und Unterstützung für Menschen mit einer Behinderung, die über ein persönliches Assistenzbudget gemäß dem Dekret der Flämischen Gemeinschaft vom 7. Mai 2004 "tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (zur Schaffung der internen verselbständigten Agentur mit Rechtspersönlichkeit "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap") oder über ein personenbezogenes Budget gemäß dem Dekret der Flämischen Gemeinschaft vom 25. April 2014 "houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap" (zur personenbezogenen Finanzierung für Menschen mit einer Behinderung und zur Reform der Art der Finanzierung von Pflege und Unterstützung für Menschen mit einer Behinderung) finanziert wird und am ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit verrichtet wird, wird jedoch nicht als Tätigkeit angesehen, sofern es sich bei dieser Tätigkeit um eine bloße Weiterführung der Erfüllung einer Vereinbarung handelt, die bereits vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit abgeschlossen und tatsächlich ausgeführt wurde."


KAPITEL 3 - Gleichzeitiger Bezug der von der Entschädigungs- und Mutterschaftsversiche-rung gewährten Entschädigungen mit der Beihilfe "überregionale Mobilität" und der Beihilfe "Mangelberuf"


Art. 3 - In Artikel 103 § 1 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 28. Februar 2022, wird die Nr. 5 durch folgende Wörter ergänzt: ", mit Ausnahme der Beihilfe "überregionale Mobilität" und der Beihilfe "Mangelberuf", die aufgrund des Königlichen Erlasses vom 24. Juni 2022 zur Einführung einer zusätzlichen Beihilfe für Langzeitarbeitslose, die die Arbeit in einer anderen Region oder in einem Mangelberuf wieder aufnehmen, gewährt werden".


Art. 4 - Vorliegendes Kapitel wird wirksam mit 1. September 2022.


KAPITEL 4 - Verzicht auf die jährliche Ausgleichsprämie, die bestimmten als Invalide anerkannten Berechtigten in der Entschädigungsversicherung geschuldet wird


Art. 5 - In Artikel 104bis desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 22. Februar 1998, werden die Wörter "Berechtigte auf die ihnen bewilligten Entschädigungen verzichten können" durch die Wörter "Berechtigte auf die Entschädigungen und die in Artikel 98 Absatz 2 erwähnte Ausgleichsprämie, die ihnen bewilligt werden, verzichten können" ersetzt.


Art. 6 - Vorliegendes Kapitel wird wirksam mit 1. Mai 2022.


KAPITEL 5 - Anspruch auf Arbeitsunfähigkeitsentschädigungen nach Erreichen des gesetzlichen Pensionsalters


Art. 7 - Artikel 108 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 7. April 2019, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 108 ­ Die Entschädigungen werden dem Berechtigten verweigert:

1. vom ersten Tag des Monats an, der dem Monat folgt, im Laufe dessen er das in Artikel 2 des Königlichen Erlasses vom 23. Dezember 1996 zur Ausführung der Artikel 15, 16 und 17 des Gesetzes vom 26. Juli 1996 zur Modernisierung der sozialen Sicherheit und zur Sicherung der gesetzlichen Pensionsregelungen bestimmte Pensionsalter erreicht. Wenn die in Artikel 100 erwähnte primäre Arbeitsunfähigkeit zu diesem Zeitpunkt jedoch noch keine sechs Monate andauert, kann er unbeschadet der in Nr. 3 vorgesehenen Bestimmung weiterhin Anspruch auf die Entschädigungen für den verbleibenden vorerwähnten Zeitraum von sechs Monaten erheben,



2. vom ersten Tag des siebten Monats des Zeitraums primärer Arbeitsunfähigkeit an und unbeschadet der in Nr. 3 vorgesehenen Bestimmung, wenn der Beginn der in Artikel 100 erwähnten primären Arbeitsunfähigkeit nach dem Monat liegt, im Laufe dessen er das in Nr. 1 erwähnte Alter erreicht hat, wenn es einen Berechtigten betrifft, der nach dem vorerwähnten Monat weitergearbeitet hat,

3. vom ersten Tag des Monats an, der dem Monat folgt, im Laufe dessen er auf gleich welcher Grundlage seine Ansprüche auf eine Alters-, Ruhestands- oder Dienstalterspension oder auf jeden anderen als solchen geltenden Vorteil geltend machen kann, die/der entweder von einem belgischen oder ausländischen Sozialversicherungsträger oder von einer öffentlichen Behörde, einer öffentlichen Einrichtung oder einer gemeinnützigen Einrichtung gewährt wird. Mit Ausnahme der Situation, in der der Berechtigte Anspruch auf eine solche Pension oder einen solchen Vorteil gemäß dem Königlichen Erlass Nr. 50 vom 24. Oktober 1967 über die Ruhestands- und Hinterbliebenenpension für Lohnempfänger nach dem Monat, im Laufe dessen er das in Nr. 1 erwähnte Alter erreicht hat, erheben kann, kann der König jedoch bestimmen, unter welchen Bedingungen und in welchem Umfang Entschädigungen gewährt werden können, wenn sie zusammen mit den vorerwähnten Pensionen oder Vorteilen bezogen werden."


Art. 8 - Vorliegendes Kapitel tritt am ersten Tag des Monats nach Ablauf einer Frist von zehn Tagen, die am Tag nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt beginnt, in Kraft und findet Anwendung auf Arbeitsunfähigkeitszeiträume, die frühestens an diesem Tag beginnen, sowie auf Arbeitsunfähigkeitszeiträume, die zu diesem Zeitpunkt noch andauern.




KAPITEL 6 - Verwaltungskosten der Versicherungsträger - unrechtmäßig gezahlte Beträge, die in Anwendung von Artikel 17 Absatz 2 des Gesetzes vom 11. April 1995 zur Einführung der "Charta" der Sozialversicherten nicht zurückgefordert werden können


Art. 9 - In Artikel 194 § 3 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 10. April 2014, wird Absatz 2 wie folgt ersetzt:

"Diese Beträge werden jährlich pro Zweig und darüber hinaus für den Zweig Entschädigungen mit einer Aufschlüsselung pro Regelung berechnet, und zwar entsprechend dem Prozentsatz, den die in Absatz 1 erwähnten unrechtmäßig gezahlten Beträge im Vergleich zum Gesamtbetrag der vom betreffenden Versicherungsträger in diesem Zweig getätigten Ausgaben ausmachen."


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 4. Juni 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Sozialen Angelegenheiten
F. VANDENBROUCKE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

